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Anfrage 
der Abgeordneten Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen 
an den Bundesminister für Soziales‚ Gesundheit‚ Pflege und 
Konsumentenschutz 
betreffend Förderung von einem Freiwilligendienst im Ausland 
  
Mit 1. September 2023 ist die Änderung des Freiwilligengesetzes mit BGBl. I Nr. 
105/2023 in Kraft getreten. Gemäß § 27a Abs. 1 FreiwG werden Träger des Gedenk-
, Friedens- und Sozialdienstes im Ausland künftig mit bis zu 3 Millionen Euro statt 
wie bisher mit 1,2 Millionen Euro im Jahr gefördert. Die Mittel für die Träger des 
Gedenk-, Friedens- und Sozialdienstes wurden zuletzt im Oktober 2017 von 720.000 
Euro auf 1,2 Millionen Euro erhöht. 
Wenngleich somit der jährliche Gesamtförderbetrag für Freiwilligendienste im 
Ausland bereits zweimal aufgestockt wurde, hat sich an der finanziellen Ausstattung 
der Freiwilligen bzw. der Träger bisweilen wenig geändert. Der maximale 
Förderbetrag für Träger (Förderwerber) pro Teilnehmer:in an einem 
Auslandsfreiwilligendienst ist seit 2017 mit 720,00 EUR pro abgeleistetem Monat 
gedeckelt und wurde seither nicht angepasst. Unter Heranziehung des nationalen 
VPI für die Jahre 2017 bis 2023 sind diese 720,00 EUR heute vergleichsweise nur 
mehr rd. 560,00 EUR wert. Eine entsprechende Indexierung würde inkl. 2023 einen 
Betrag iHv. rd. 950 EUR ergeben. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die davon 
abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge an der Geringfügigkeitsgrenze 
bemessen, welche von 425,70 EUR im Jahr 2017 zwischenzeitlich auf 500,91 EUR 
im Jahr 2023 gestiegen ist und im Jahr 2024 bereits 518,44 EUR betragen wird. 
Obwohl der Nationalrat bereits im Oktober 2017 einstimmig beschlossen hat, die 
Freiwilligendienste materiell besser auszustatten, kam schon diese Verbesserung 
nicht bei den Freiwilligen direkt an, da die Erhöhung lediglich auf mehr Personen 
aufgeteilt wurde. 
Laut der vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (BMSGPK) betriebenen Website www.freiwilligenweb.at gibt es 
derzeit neun anerkannte Träger für einen Freiwilligendienst im Ausland, welche sich 
im Wesentlichen ausschließlich der Entsendung von Freiwilligen ins Ausland 
verschrieben haben. Gemäß § 27a Abs. 2 FreiwG kann der Bundesminister bzw. die 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zudem 
jährlich zusätzlich Mittel in der Höhe von maximal 100.000 € an anerkannte Träger 
für Aufwendungen für Informationsarbeit und für Bewusstseins- und 
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Aufklärungsarbeit zur Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus 
gewähren. Auch für diesen Betrag ist keine Indexierung vorgesehen. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 
1. Wie viele Freiwillige haben für wie viele Monate in den Jahren von 2017 bis 

2022 einen vom BMSGPK nach § 27a Abs. 1 FreiwG geförderten 
Freiwilligendienst im Ausland absolviert? 

2. Nach welchen Kriterien und welcher Methodik erfolgt die Mittelvergabe gem. 
§27a Abs. 1 FreiwG an die anerkannten Trägerorganisationen? 

3. Wie wird sichergestellt, dass die insgesamt vorgesehene Fördersumme in 
Höhe von 3 Mio. EUR Freiwilligen des Gedenk-, Friedens- und Sozialdienstes 
zugutekommen? 

4. Nach welchen Kriterien und welcher Methodik erfolgt die Festlegung der 
monatlichen Förderhöhe pro Freiwilliger bzw. Freiwilligem? 

5. Wie wirkt sich die Erhöhung der Mittel gemäß § 27a Abs. 1 FreiwG auf die 
derzeitige monatliche Förderung pro Freiwilliger bzw. Freiwilligem aus? 

a. Wird der monatliche Förderbetrag angepasst werden, und wenn ja in 
welcher Höhe? 

6. Weshalb wurde seit 2017 bzw. im Zuge der Budgetaufstockungen keine 
Anpassung des monatlichen Förderbetrags vorgenommen? Weshalb wird 
dieser Betrag nicht jährlich valorisiert oder zumindest die jährliche Anhebung 
der Geringfügigkeitsgrenze berücksichtigt? 

7. Wie wird sichergestellt, dass das Angebot für Gedenk-, Friedens- und 
Sozialdienste nachhaltig finanziert wird? 

8. Über welche Zeiträume werden mit anerkannten Trägerorganisationen 
Fördervereinbarungen abgeschlossen? 

9. Zu welchem Zeitpunkt erfolgt der Abschluss einer Fördervereinbarung mit 
anerkannten Trägern? 

a. Welcher Zeitraum liegt in der Regel zwischen Abschluss einer 
Fördervereinbarung und der Entsendung von Freiwilligen? 

10. Wie viele Träger werden gemäß § 27a Abs. 2 FreiwG in welcher Höhe 
gefördert? 

11. Nach welchen Kriterien und welcher Methodik werden die Mittel gemäß § 27a 
Abs. 2 FreiwG vergeben? 

12. Ist eine Erhöhung der Mittel gemäß § 27a Abs. 2 FreiwG vorgesehen? 
a. Wenn ja, in welcher Höhe? 
b. Wenn nein, warum nicht? 
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